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Die Situation der Gefangenen war geprägt vom Eingesperrtsein,
von Ungewissheit und Bedrohlichkeit ihrer Lage, von belastenden,
hinterhältigen Verhörtechniken und rigiden Zellenbedingungen.
Hinzu kamen noch weitere - gezielt erzeugte und kalkulierte -
Extrembelastungen.
Die Isolierzelle - mit schallschluckenden Wänden, verdunkeltem
Fenster, fehlender Möblierung und Innengitter - konnte in weni-
gen Stunden zu Orientierungslosigkeit und Depression führen.
Häftlinge, die zuvor zu Tobsuchtsanfällen provoziert worden wa-
ren, brachten die Schließer ebenfalls hierher. Anwendung fanden
auch Zwangsjacken, in denen die Arme verbogen wurden.
Waren für die 50er Jahre noch Schläge aktenkundig , so war indi-
vidueller Gewalteinsatz im späteren MfS unerwünscht. Schlugen
die Mitarbeiter doch, dann mit nassen Handtüchern, um sichtbare
Wunden zu verhindern. Krankheit und Schmerz - die infolge des
andauernden Extremdrucks oft auftraten - blieben unbeachtet.
“Diagnosen” stellte das Wachpersonal gern selbst. Nur bei
Lebensgefahr erfolgte der Transport ins Haftkrankenhaus. Der
hohe Prozentsatz an Selbstmordversuchen ist wichtiges Indiz für
die Intensität der seelische Belastung .

Die Stasi-Bezirksverwaltung Erfurt verfügte seit 1952 über den obe-
ren Hausteil und die nördlichen Freiflächen. Eigentümer des Hauses
war die Polizei. Die MfS-Gefangenen waren nur im Zellenflügel ein-
gesperrt, der von der Andreasstraße nicht sichtbar ist. 

Raumstruktur
Verwaltungs-Querbau, 1. Etage -  Gefängnisverwaltung (Abtei-
lung XIV) mit Wachzentrale, Gefängnisleiter, Effektenkammer,  3
Verwaltungszimmer, Sani-Raum, das Frauen-Straf-Arbeitskom-
mando sowie 5 Verhörzimmer der Abteilung IX.
Zellenflügel 1. Etage - fünf alte Einzelzellen für je drei inhaftier-
te Frauen (Zellen 7-11), bis 1978: alte Arreststraf-Zelle, Männer-
Straf-Arbeitskommandos, Zellenräume für Aufnahmeprozeduren,
Fotos und für Mitarbeiterspinde, Sonderzelle (mit Komfort)
Verwaltungs-Querbau, 2. Etage - Untersuchungs-Abteilung IX
mit Verwaltungszimmern, Sekretariat, Klubraum, 14 Verhörzimmer.
Zellenflügel 2. Etage - 11 alte Einzel- und 4  weitere Zellen als
Männer-Haftzellen (ca. 8,6 qm) mit je zwei Doppelstockbetten,
Arrest-Dunkel-Isolier-Zelle 37 ( “Beruhigungs-Verwahrraum”).
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“Normal”-  und Maximalbelegung
der Haftzellen auf der Männeretage



Haftalltag der Gefangenen Verhöre & “Untersuchung” Inhaftierte & Strafvorwürfe

Nach endlosen entnervenden Verhören wurden die Gefangenen wie-
der im Zellentrakt eingesperrt.
In den ursprünglichen Einzelzellen standen drei/vier Betten, die tags-
über tabu waren und wo man nachts so liegen musste, dass Gesicht
und Hände im Blickfeld des “Spions” lagen. Tagsüber gab es für jeden
nur 1,3 Quadratmeter Bewegungsraum. 
Die Stasi-spezifischen Glasbacksteine machten die Licht-, Luft- und
Temperaturverhältnisse unerträglich. Der Tonfall der Wärter, die
Geräusche der Türriegel-Drehgewinde, der Hunde und der nebenan
leidenden Mitgefangenen drangen tief ins Unterbewusstsein. 
Das Essen war schlecht, sehr karg bemessen und wurde teilweise aus
Schlachtabfällen gekocht. Die Gefangenen durften keine Gegenstände
in der Zelle behalten. Auch Waschutensilien mussten nach Benutzung
sofort wieder abgegeben werden.  Kontakte und Besuche wurden in
der Verhör-Phase verboten.
Licht- und Heizungsschalter lagen außerhalb der Zellen. Die Zellen
wurden abgehört.
Der völkerrechtlich festgeschriebene “Freigang” fiel häufig aus oder
fand in Freizellen statt, die nicht größer waren als die Haftzellen selbst.

Nach Festnahme, Schockvernehmung und Isolierhaft - die allesamt
die “Gesprächsbereitschaft” der Gefangenen befördern sollten - setz-
ten Verhörserien ein, die täglich bis zu 10 Stunden dauern konnten. 
Die Verhöroffiziere brauchten ja für die Gerichtsverfahren “offizielle”
Beweismittel, da sie ihre konspirativ und gesetzeswidrig erlangten In-
formationen nicht an Staatsanwalt und Richter geben konnten. 
Mit Wiederholung, Ermüdung, Ablenkung und Streit über Formulie-
rungen und Begriffe wurde die Aufmerksamkeit der Gefangenen
gezielt beeinflusst, um sie zum Unterschreiben der Verhörberichte,
die nach Gutdünken der Verhörer verfasst wurden, zu bringen.
Die Verhörer brachten auf vielfältige Weise Drohungen, Geschrei,
Versprechungen, Einflüsterungen, Erpressungen, Wortverdrehungen,
Schweigen, Lügen, Machtdemonstrationen zum Einsatz, so dass die
Verhöre extreme seelische Belastungen hervorrufen konnten. Sie ver-
fügten über eine Spezialausbildung in “operativer Psychologie”.
Die Gefangenen mussten stundenlang bewegungslos und verkrampft
dasitzen. Wenn jemand das Zimmer betrat, mussten sie sich mit dem
Gesicht zur Wand stellen. Der Verhörer konnte das Telefon jederzeit
klingeln lassen oder seine Waffe aus dem Schrank holen.

Mindestens 5000 Menschen waren in der Erfurter Stasi-Haft einge-
sperrt, die Mehrzahl der “Grenzverletzer” warteten außerdem in den
Polizei-Haftzellen auf ihre Strafurteile.
Bereits 1952 wurden hier zahlreiche Menschen wegen ihrer politi-
schen Ablehnung der SED eingesperrt: CDU-Mitglieder, “Boykott-
hetzer”, “KgU-Agenten”, Zeugen Jehovas, Leute des “Untersu-
chungsausschusses freiheitlicher Juristen” usw. Johann Muras und
Ernst Wilhelm wurden von hier zum Gerichtsprozess gebracht, wo
sie die Todesstrafe erhielten. 
In den Folgejahrzehnten überwogen die Fluchtwilligen,  aber  häu-
fig stand auf den Haftbefehlen auch “ungesetzliche Verbindungs-
aufnahme”, “staatsfeindliche Hetze”, “Rowdytum”, “Beeinträch-
tigung staatlicher Tätigkeit” oder “Staatsverleumdung. Diese
“Straftaten” hatte die SED-Führung 1968 neu erfunden und in den
“besonderen” Teil des Strafgesetzbuches geschrieben.  Vielen
Menschen war die politische Situation so unerträglich, dass sie ent-
weder fliehen wollten oder offen protestierten.  
Noch im Jahre 1989 wurden 352 Personen in die Erfurter MfS-Haft
eingeliefert, darunter 75 Frauen. 


